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Stabilitätsrat, Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

Sta bilitätsrat 

Vorsitzende 

Hausanschrift: Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin 
Telefon: 030-18 682-1922

Mitglieder des Stabilitätsrates Fax: 030-18 682-88-1922
E-Mail: poststelle@stabilitaetsrat.de

Az.: FV 4004/24/10003 
Datum: 1 <:, . April 2024 

29. Sitzung des Stabilitätsrates am 6. Mai 2024

Sehr geeluie Kolleginnen und Kollegen, 

zur 29. Sitzung des Stabilitätsrates lade ich Sie, auch im Namen des Bundesministers der 

Finanzen, Herrn Christian Lindner, ein für 
' 

. 

Montag, den 6. Mai 2024, 14:00 Uhr, 

in das Gebäude des Bundesrates, Leipziger Str. 3 - 4, 10117 Berlin, Festsaal. 

Für die Sitzung ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 

1. Überwachung der Einhaltung der �trukturellen gesamtstaatlichen Defizitobergrenze nach

§ 51 Absatz 2 Haushaltsgrundsätzegesetz

2. Nachbenennung eines Mitglieds des Evaluationsausschusses

3. Verschiedenes.

Mit freundlichen Grüßen 

Doris Ahnen 
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Pressemitteilung zur 29. Sitzung des Stabilitätsrates am 6. Mai 2024 

Langfristige Schuldentragfähigkeit der öffentlichen Haushalte sichern – auch vor dem 
Hintergrund andauernder Herausforderungen und geänderter europäischer 

Rahmenbedingungen 

Der Stabilitätsrat tagte am 6. Mai 2024 unter dem Vorsitz der Ministerin der Finanzen des 
Landes Rheinland-Pfalz, Doris Ahnen, und des Bundesministers der Finanzen, Christian 
Lindner. 

Der Stabilitätsrat stellt fest, dass die Finanzpolitik in Folge der krisenbedingten Belastungen 
der vergangenen Jahre in Verbindung mit gestiegenen Zinsen, einer schwachen 
wirtschaftlichen Entwicklung und zunehmenden strukturellen Aufgaben weiterhin in einem 
sehr anspruchsvollen Umfeld agiert. Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 
preisbereinigt 0,3 Prozent im vergangenen Jahr, wird für das Jahr 2024 nur eine moderate 
konjunkturelle Belebung im Jahresverlauf erwartet. Die Inflationsrate dürfte sich nach dem 
starken Preisauftrieb der vergangenen beiden Jahre nach und nach wieder in etwa um den 
Zielwert der EZB einpendeln. 

Die vom Stabilitätsrat vorgelegte Fiskalprojektion verdeutlicht, dass die öffentlichen 
Haushalte weiter vor großen Herausforderungen stehen. Dazu gehören insbesondere die 
notwendige finanzpolitische Normalisierung nach den Krisen, der Aufbau fiskalischer Puffer 
für zukünftige Krisen, die Stärkung der inneren und äußeren Sicherheit, die Stabilisierung der 
sozialen Sicherungssysteme vor dem Hintergrund des demographischen Wandels sowie die 
Dekarbonisierung – bei gleichzeitiger Rückführung der Schuldenstandsquote. 

Der Bundesminister der Finanzen, Christian Lindner: „Stabile Staatsfinanzen sind die 
Grundlage für wirtschaftliches Wachstum und ein Gebot der Generationengerechtigkeit. 
Diesem Gedanken folgt unsere Haushaltsstrategie im Bund, die wir mit Investitionen in 
Rekordhöhe und Reformen kombinieren. Eine moderat restriktive Finanzpolitik wirkt nicht nur 
als Inflationsbremse. Sie ermöglicht es auch erst, nachhaltigen Investitionsspielraum zu 
schaffen. Niemand wird durch Schulden oder Wunschdenken Wachstum erzeugen können. 
Wohlstand muss erst erarbeitet werden. Durch Reformen und Entlastungen sollten wir jetzt 
Freiräume für neues wirtschaftliches Wachstum eröffnen.“ 

Die Ministerin der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz, Doris Ahnen: „Die Reform des 
europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes geht in die richtige Richtung. Es ist zudem zu 
begrüßen, dass die Notwendigkeit wichtiger Zukunftsinvestitionen im neuen Regelwerk stärker 
berücksichtigt wird. Auch im Bund und in den Ländern müssen wir in der Lage sein, wichtige 
Zukunftsinvestitionen zu stemmen. Gerade Investitionen in die Infrastruktur, in die Bildung, in 
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den Klimaschutz und die innere Sicherheit stehen bei den Ländern dabei im besonderen Fokus. 
Dabei gilt es auch eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen sicherzustellen.“ 

Der Minister der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen, Dr. Marcus Optendrenk: „Die 
Lösung der heutigen Herausforderungen darf nicht eine immer tiefergreifende Verschuldung 
auf Kosten der zukünftigen Generation sein. Regierungen müssen lernen, mit Steuereinnahmen 
auszukommen und Prioritäten zu setzen. Nur so lässt sich die Tragfähigkeit der öffentlichen 
Haushalte dauerhaft sicherstellen. Hierbei hilft die Schuldenbremse, indem sie Regierungen 
zwingt, sich über den staatlichen Aufgabenumfang in einer Sozialen Marktwirtschaft und einen 
effizienten Umgang mit Steuergeldern Gedanken zu machen. Diese Erkenntnis sollte mehr 
denn je die Leitplanken in den kommenden Haushaltsberatungen bilden.“ 

Der Stabilitätsrat erwartet für das Jahr 2024 ein gesamtstaatliches Defizit von rd. 1 ¾ Prozent 
des BIP. Im Jahr 2025 dürfte sich das gesamtstaatliche Defizit auf rd. 1 Prozent des BIP 
verringern. Das strukturelle, d. h. um konjunkturelle und bestimmte Einmaleffekte bereinigte, 
gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit läge im Jahr 2024 bei rd. 1 ¼ Prozent des BIP, würde 
zunächst im Jahr 2025 auf rd. ¾ Prozent des BIP zurückgehen und in den beiden Folgejahren 
wieder leicht ansteigen. Am Ende des Projektionszeitraums im Jahr 2028 läge es bei rd. 1 
Prozent des BIP. 

Das auf Basis des Stabilitäts- und Wachstumspaktes in § 51 Absatz 2 Satz 1 
Haushaltsgrundsätzegesetz verankerte mittelfristige Haushaltsziel (MTO) des präventiven 
Arms bzw. die Defizitobergrenze des Fiskalvertrages (strukturelles Defizit von 0,5 % des BIP) 
wird damit im Projektionszeitraum nicht erreicht.  

Mit der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, die am 30. April 2024 in Kraft getreten 
ist, ist das MTO allerdings nicht mehr Gegenstand der europäischen Haushaltsüberwachung. 
Künftig werden für die Mitgliedstaaten in der Regel für einen Zeitraum von 4 Jahren 
länderspezifische Nettoausgabenpfade festgelegt. Der Prozess zur Festlegung der Ziele 
beginnt im Juni dieses Jahres. Daher können derzeit noch keine hinreichend präzisen Aussagen 
zur Einhaltung der künftigen europäischen Zielgrößen für Deutschland getroffen werden. Der 
Stabilitätsrat wird die Projektion für den Nettoausgabenpfad vor Abgabe des mittelfristigen 
strukturell-finanzpolitischen Plans beraten. 

Der Beirat des Stabilitätsrates hält die projizierten Defizitquoten unter der Annahme, dass die 
Regelgrenze der Schuldenbremse eingehalten wird, für plausibel, sieht jedoch erheblichen 
haushaltspolitischen Handlungsbedarf, diese tatsächlich zu erreichen. Im EU-Vergleich 
werden die Staatsfinanzen auf mittlere Sicht als solide eingeschätzt. Aus Sicht des Beirats 
erscheint es möglich, wenn auch nicht sicher, dass die in der Projektion in Aussicht gestellten 
strukturellen Defizite und Ausgabenpfade kompatibel mit den neuen Vorgaben der 
europäischen Haushaltsüberwachung sind. 
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Im Grundsatz bestärken die neuen europäischen Fiskalregeln den Stabilitätsrat darin, seinen 
Fokus weiterhin auf eine auf mittlere und langfristige Sicht tragfähige Haushaltspolitik von 
Bund und Ländern zu richten. Der Stabilitätsrat empfiehlt daher Bund und Ländern – im 
Hinblick auf die in der Projektion festgestellte Überschreitung der Defizitvorgaben und die 
Vorgaben des neuen Stabilitäts- und Wachstumspaktes – eine umsichtige auf 
Schuldentragfähigkeit und Wachstum gerichtete mittelfristige Haushaltsstrategie konsequent 
zu verfolgen, die den Raum für die nötigen Investitionen lässt und mit Reformen kombiniert 
wird, die einem nachhaltig höheren Wachstum förderlich sind. 

Die Beschlüsse und die Beratungsunterlagen werden veröffentlicht unter: 
www.stabilitaetsrat.de 
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Beschluss des Stabilitätsrates 

zur Einhaltung der Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits 
nach § 51 Absatz 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
gemäß § 7 Stabilitätsratsgesetz 

Die Finanzpolitik agiert in Folge der krisenbedingten Belastungen der vergangenen Jahre in 
Verbindung mit gestiegenen Zinsen, einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung und 
zunehmenden strukturellen Aufgaben weiterhin in einem sehr anspruchsvollen Umfeld. 
Realwirtschaftlich war im vergangenen Jahr ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 
0,3 Prozent zu verzeichnen. Auch für das Jahr 2024 wird nur eine moderate konjunkturelle 
Belebung im Jahresverlauf erwartet. Die Inflationsrate dürfte sich nach dem starken 
Preisauftrieb der vergangenen beiden Jahre nach und nach wieder in etwa bei dem Zielwert 
der EZB einpendeln. 

Der Stabilitätsrat stellt fest, dass die öffentlichen Haushalte weiter vor großen 
Herausforderungen stehen. Dazu gehören insbesondere die notwendige finanzpolitische 
Normalisierung nach den Krisen, die Finanzierung der äußeren Sicherheit, die Stabilisierung 
der sozialen Sicherungssysteme vor dem Hintergrund des demographischen Wandels sowie 
die Dekarbonisierung – bei gleichzeitiger Rückführung hoher Schuldenstände. 

Der Stabilitätsrat erwartet für das Jahr 2024 ein gesamtstaatliches Defizit von rd. 1 ¾  Prozent 
des BIP. Im Jahr 2025 dürfte sich das gesamtstaatliche Defizit auf rd. 1 Prozent des BIP 
verringern. Das strukturelle, d. h. um konjunkturelle und bestimmte Einmaleffekte bereinigte, 
gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit läge im Jahr 2024 bei rd. 1 ¼ Prozent des BIP, würde 
zunächst im Jahr 2025 auf rd. ¾ Prozent des BIP zurückgehen und in den beiden Folgejahren 
wieder leicht ansteigen. Am Ende des Projektionszeitraums im Jahr 2028 läge es bei rd. 
1 Prozent des BIP. 

Das auf Basis des Stabilitäts- und Wachstumspaktes in § 51 Absatz 2 Satz 1 
Haushaltsgrundsätzegesetz verankerte mittelfristige Haushaltsziel (MTO) des präventiven 
Arms bzw. die Defizitobergrenze des Fiskalvertrages (strukturelles Defizit von 0,5 % des BIP) 
wird damit im Projektionszeitraum nicht erreicht. Gemäß § 7 Absatz 2 Stabilitätsratsgesetz 

wäre es erforderlich, dass der Stabilitätsrat Maßnahmen vorschlägt, die geeignet sind, das 
übermäßige Defizit zu beseitigen. 

Mit der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts, die am 30. April 2024 in Kraft getreten 
ist, ist das MTO nicht mehr Gegenstand der europäischen Haushaltsüberwachung. Die 
Zielgröße des neuen Regelwerks sind die Nettoprimärausgaben. Die länderspezifischen Pfade 
für die Entwicklung der Nettoprimärausgaben sollen von den Mitgliedstaaten erstmals im 
Herbst 2024 in ihren mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plänen festgelegt und vom 
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Rat bestätigt werden. Die Festlegung des konkreten Nettoausgabenpfades kann erst erfolgen, 

wenn die Europäische Kommission voraussichtlich am 21. Juni die Referenzpfade für die 

Mitgliedstaaten übermittelt hat. Damit können derzeit noch keine hinreichend präzisen 
Aussagen über die Einhaltung der künftigen europäischen  Zielgrößen für Deutschland 

getroffen werden. 

Daher ist der Stabilitätsrat der Ansicht, dass konkrete Empfehlungen für geeignete 

Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht opportun und zielgerichtet wären. Er wird 

voraussichtlich im Herbst über etwaige erforderliche Empfehlungen im Rahmen der 
Anwendung des neuen europäischen Regelwerkes entscheiden. 

Der Stabilitätsrat weist darauf hin, dass bei der Ableitung der neuen Ausgabenpfade auch 
künftig quantitative Mindestvorgaben für den Abbau der Schuldenstandsquote sowie ein 

angemessener Abstand des Defizits zum 3-Prozent-Referenzwert eingehalten werden 

müssen. Hierfür hat sich der Stabilitätsrat im Reformprozess ebenso eingesetzt wie dafür, dass 
die Regeln für Föderalstaaten wie Deutschland umsetzbar sein müssen. Das neue europäische 

Regelwerk erfordert weiterhin eine enge Koordinierung der einzelnen staatlichen Ebenen. 

Der Stabilitätsrat wird die Projektion für den Nettoausgabenpfad vor Abgabe des 

mittelfristigen strukturell-finanzpolitischen Plans beraten. 

Die neuen europäischen Haushaltsziele bestärken den Stabilitätsrat darin, seinen Fokus 

weiterhin auf eine auf mittlere und langfristige Sicht tragfähige Haushaltspolitik von Bund und 

Ländern zu richten. 

Der Stabilitätsrat empfiehlt daher Bund und Ländern – im Hinblick auf die in der Projektion 

festgestellte Überschreitung der Defizitvorgaben und der Vorgaben des neuen Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes – eine auf die Schuldentragfähigkeit gerichtete mittelfristige 

Haushaltsstrategie konsequent zu verfolgen und mit Investitionen und Reformen zu 

kombinieren, die einem nachhaltig höheren Wachstum förderlich sind. 
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Beratungsunterlage zum TOP 1 der 29. Sitzung des Stabilitätsrates am 6. Mai 2024 

Tabelle 1: 

Schätzung des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungssaldos gemäß 

§ 7 Stabilitätsratsgesetz (in % des BIP) 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Struktureller 
gesamtstaatlicher 
Finanzierungssaldo 

-2,0 -1 ¼  -¾ -1 -1 ¼ -1 

         

Gesamtstaatlicher 
Finanzierungssaldo 

-2,5 -1 ¾ -1 -1 ¼ -1 ½ -1 

davon: 

Bund -2,3 -1 ¼ -¾ -¾ -½ -½ 

Länder  -0,2 -¼ -¼ -¼ -¼ 0 

Gemeinden -0,3 -¼ -¼ -¼ -¼ -¼ 

Sozialversicherungen 0,2 0 0 -¼ -½ -¼ 

Stand: 28. März 2024 

 

I. Vorbemerkungen 

Die im Folgenden dargestellte Projektion basiert auf der Jahresprojektion der 

Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 21. Februar 2024. Die 

Steuereinnahmen der Steuerschätzung vom Oktober 2023 wurden auf Basis der damaligen 

Steuerquoten für die Jahre 2025-2028 an die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gemäß 

Jahresprojektion 2024 angepasst.  

Des Weiteren sind das Soll zum Bundeshaushalt 2024 sowie der gültige Finanzplan 2025 bis 

2027 des Bundes vom 5. Juli 2023 Grundlagen für die vorgelegte Schätzung, da keine Eckwerte 

für die Jahre 2025 bis 2028 vorliegen. Die Schätzung des Jahres 2028 für den Bundeshaushalt 

erfolgte, indem das Jahr 2027 in Analogie zum haushälterischen Vorgehen übernommen 

(„überrollt“) wurde. Die Extrahaushalte des Bundes beinhalten Annahmen, die zum Zeitpunkt 

der Projektion getroffen wurden. Des Weiteren wurde die Verständigung der 

Bundesregierung auf das „Paket für zukunftsfeste Finanzen, soziale Sicherheit und 

Zukunftsinvestitionen“ vom 19. Dezember 2023 einschl. einer weiteren Vereinbarung vom 

4. Januar 2024 berücksichtigt. Das Zweite Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 dient der 

Umsetzung eines großen Teils der Maßnahmen.  

Die Schätzung für den Bundeshaushalt ist auf die Einhaltung des Finanzplans 2025 bis 2027 

ausgerichtet. Derzeit findet das Haushaltsaufstellungsverfahren für den Regierungsentwurf 
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des Bundeshaushalts 2025 und für den Finanzplan bis 2028 statt. Die Projektion des Bundes 
stellt keinen Vorgriff auf die Ergebnisse der Haushaltsverhandlungen dar.  

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Projektion der Entwicklung der 
Sozialversicherungen zugeliefert. 

Eine aktualisierte konsistente Projektion wird nach dem Beschluss der Bundesregierung zum 
Entwurf eines Bundeshaushalts 2025 und eines Finanzplans bis 2028 erfolgen, der auf der 
Frühjahrsprojektion der Bundesregierung und der darauf basierenden Steuerschätzung 
aufbauen wird. 

Die Projektion ist Bestandteil des Deutschen Stabilitätsprogramms. Die Aktualisierungen der 
Stabilitäts- und Konvergenzprogramme müssen nach europäischen Vorgaben letztmalig 
spätestens bis zum 30. April an die EU-Kommission übermittelt werden. Das Deutsche 
Stabilitätsprogramm wird nach derzeitiger Planung am 24. April im Kabinett beschlossen. 

II. Erläuterungen zur Übersicht 

Entwicklung der öffentlichen Haushalte für die Jahre 2023 bis 2028 
 
Projektion in finanzstatistischer Abgrenzung 

• Öffentlicher Gesamthaushalt: Der Finanzierungssaldo des Öffentlichen Gesamthaushalts, 
bestehend aus den Kernhaushalten von Bund, Ländern, Gemeinden und deren jeweiligen 
Extrahaushalten (in finanzstatistischer Abgrenzung), lag im Jahr 2023 bei -94,6 Mrd. Euro. 
Das ist ein um rd. 39,9 Mrd. Euro geringeres Defizit als im Jahr 2022 mit -134,5 Mrd. Euro. 

Die Verbesserung des Finanzierungssaldos im Jahr 2023 gegenüber 2022 resultierte aus 
einem Abbau des Defizits beim Bund um rd. 61,9 Mrd. Euro. Bei den Ländern und 
Gemeinden, einschließlich ihrer Extrahaushalte, erhöhten sich dagegen die Defizite im Jahr 
2023 gegenüber dem Vorjahr (Finanzierungssaldo gegenüber Vorjahr Länder: -12,5 Mrd. 
Euro und Gemeinden: -9,5 Mrd. Euro). 

Für das laufende Jahr wird in der vorgelegten Projektion mit einem Finanzierungsdefizit des 
Öffentlichen Gesamthaushalts von 122 Mrd. Euro gerechnet. Damit würde das Defizit um 
rd. 27 ½ Mrd. Euro höher als im Jahr 2023 sein. Hierzu tragen vor allem höhere Defizite bei 
den Extrahaushalten des Bundes bei. Des Weiteren würde sich in der Projektion das Defizit 
der Länder (einschl. Extrahaushalte) um rd. 11 ½ Mrd. Euro erhöhen. Die Ausgaben der 
öffentlichen Haushalte würden gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 ½ % steigen. Die 
Einnahmen würden nur leicht um rd. 1 ½ % zunehmen. In den Folgejahren würden sich die 
Defizite im Vergleich zum laufenden Jahr deutlich reduzieren, jedoch von Jahr zu Jahr vom 
Volumen her schwanken. Maßgeblich dafür sind die Finanzierungssalden der 
Extrahaushalte des Bundes. 
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Im Gegensatz zum Maastricht-Finanzierungssaldo in Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen wird der Finanzierungssaldo in finanzstatistischer Abgrenzung nicht 
um den Saldo finanzieller Transaktionen, wie z. B. Darlehensvergaben/Darlehens-
rückflüsse, bereinigt. 

• Bund: Das Finanzierungsdefizit des Bundes (einschließlich seiner Extrahaushalte) betrug im 
Jahr 2023 rd. 87,6 Mrd. Euro und war damit um rd. 61,9 Mrd. Euro geringer als im Jahr 2022 
(rd. -149,5 Mrd. Euro). Der Kernhaushalt trug mit einer Verbesserung um 
rd. 51,1 Mrd. Euro dazu bei. Dabei unterschritten die Ausgaben des Bundeshaushalts des 
Jahres 2023 das Vorjahresniveau um 4,9 % (rd. 23,6 Mrd. Euro). Ein wesentlicher Teil der 
geringeren Ausgaben gegenüber dem Vorjahr beruht darauf, dass die Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
angesichts des Abflauens der Pandemie und der Abnahme der Gefährlichkeit des Virus für 
Menschen im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr zurückgefahren werden konnten. Dies 
zeigen insbesondere die um rd. 29,7 Mrd. Euro deutlich geringeren Zuweisungen an die 
Sozialversicherungen für „Leistungen des Bundes an den Gesundheitsfonds für SARS-CoV2-
Pandemie verursachte Belastungen“ und die um rd. 12,9 Mrd. Euro geringeren Ausaben für 
Corona-Unternehmenshilfen. Belastend wirkten die im Vergleich zum Vorjahr um 
rd. 22,4 Mrd. Euro höheren Zinsausgaben. Gleichzeitig nahmen im Jahr 2023 gegenüber 
dem Vorjahr die Einnahmen deutlich um rd. 7,6 % (rd. +27,6 Mrd. Euro) zu, was vor allem 
auf einen Anstieg der Steuereinnahmen um rd. 5,6 % (rd. +18,9 Mrd. Euro) zurückzuführen 
war. 

Im laufenden Jahr wird für den Bund mit einem Defizit von 103 ½ Mrd. Euro gerechnet; das 
ergäbe gegenüber 2023 eine Verschlechterung um rd. 16 Mrd. Euro. Der 
Finanzierunsgsaldo des Bundeshaushalts beläuft sich im Soll auf -49 ½ Mrd. Euro und ist 
damit um rd. 15 ½ Mrd. Euro günstiger als der Abschluss im Vorjahr. Demgegenüber 
erhöhen sich die Defizite der Extrahaushalte des Bundes um rd. 31 ½ Mrd. Euro. Hierzu 
tragen insbesondere der „Wirtschaftsstabilisierungsfonds-Corona“ (WSF-Corona) mit 
höheren Darlehensvergaben, der „Klima- und Transformationsfonds“ (KTF) und das 
„Sondervermögen Bundeswehr“ bei. Dem entgegen wirkt die Auflösung des 
„Wirtschaftsstabilisierungsfonds-Energie“ (WSF-Energie) mit einem Wegfall von Ausgaben 
in Höhe von 41,5 Mrd. Euro. 

Im Jahr 2025 würde sich der Finanzierungssaldo des Bundes gemäß Projektion um 
rd. 83 ½ Mrd. Euro verbessern. Dies ist hauptsächlich auf die Extrahaushalte des Bundes 
zurückzuführen. So erhöht sich der Finanzierungssaldo des WSF-Corona infolge eines 
voraussichtlich deutlichen Anstiegs von Darlehensrückflüssen. Hinzu kommt, dass dem KTF 
seit dem Urteil des Bundesverfassungsgericht zum Zweiten Nachtrag 2021 60 Mrd. Euro 
weniger an Rücklagen zur Verfügung stehen. Da der KTF im Jahr 2024 die übrigen Rücklagen 
voraussichtlich überwiegend aufbrauchen wird, wurde unterstellt, dass er im Jahr 2025 
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seine Ausgaben durch seine Einnahmen ausgleicht. Dies verbessert den Finanzierungssaldo 
der Extrahaushalte gegenüber dem Vorjahr ebenfalls deutlich. Maßgeblich für 
schwankende Finanzierungssalden in den Jahren 2026 bis 2028 sind ebenfalls die 
Extrahaushalte des Bundes. 

• Länder: Der Finanzierungssaldo der Gesamtheit der Länderhaushalte (einschließlich ihrer 
Extrahaushalte) verschlechterte sich im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 von einem 
Überschuss in Höhe von rd. 12,4 Mrd. Euro auf -0,1 Mrd. Euro. Die Verschlechterung 
resultiert fast vollständig aus dem Kernhaushalt. Während die Ausgaben nahezu auf dem 
Niveau des Jahres 2022 verblieben, gingen die Einnahmen um rd. 2,3 % gegenüber dem 
Vorjahr zurück. Der Rückgang der Einnahmen resultiert insbesondere aus der Reduzierung 
von coronabedingten Hilfen des Bundes sowie einem Rückgang der Steuereinnahmen um 
rd. 1,0 %. Im laufenden Jahr wird für die Länderkernhaushalte mit einem 
Finanzierungsdefizit von insgesamt rd. 6 ½ Mrd. Euro mit einer weiteren Verschlechterung 
gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Die Ausgaben würden gemäß Projektion mit rd. 3 ½ % 
etwas stärker als die Einnahmen (rd. +3 %) steigen. Dabei ist unterstellt, dass insbesondere 
die Personalausgaben deutlich um 7 % zunehmen. Hierbei zeigen sich deutliche 
Auswirkungen des Tarifabschlusses der Länder. In den Jahren 2025 bis 2027 belaufen sich 
die Defizite für die Ländergesamtheit (einschl. Extrahaushalte) auf zwischen 4 Mrd. Euro 
und 3 Mrd. Euro. Am Ende des Projektionszeitraums würde der Finanzierungssaldo 
ausgeglichen sein. 

• Gemeinden: Die kommunalen Kernhaushalte haben das vergangene Jahr das erste Mal seit 
2011 mit einem Defizit abgeschlossen. Der Finanzierungssaldo belief sich auf  
-6,2 Mrd. Euro (2022: +2,2 Mrd. Euro). Die Einnahmen überschritten das Vorjahresniveau 
zwar um rd. 6,7 %. Dies reichte jedoch nicht aus, um die gestiegenen Ausgaben (+9,5 %) 
abzudecken. Einen deutlichen Anstieg der Ausgaben gab es insbesondere in den Bereichen 
Personal, Sachinvestitionen und soziale Leistungen. Im laufenden Jahr würden die 
Einnahmen und Ausgaben mit jeweils rd. 4 ½ % gegenüber dem Vorjahr zunehmen. Damit 
würde der Finanzierungssaldo auf dem Niveau des Vorjahres verbleiben. 2025 könnten die 
Gemeinden im Aggregat das Defizit auf 3 Mrd. Euro abbauen, das sich in den Folgejahren 
bei 2 Mrd. Euro verstetigen würde.  

Der starke Anstieg der Sonstigen Einnahmen im laufenden Jahr resultiert vor allem aus 
höheren laufenden und investiven Zuweisungen der Länder, einschließlich der 
durchgeleiteten Mittel des Bundes zur Bewältigung der Flutschäden des Jahres 2021. 
Ausgabeseitig tragen diese Einnahmen insbesondere zu höheren Sachinvestitionen bzw. 
Vermögensübertragungen an Dritte bei. 
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Projektion in Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 

• Staatlicher Finanzierungssaldo (Maastricht): Der Staatshaushalt (Bund, Länder, 

Gemeinden und Sozialversicherungen einschl. ihrer jeweiligen Extrahaushalte in den 

Kategorien der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen) verzeichnete im Jahr 2023 ein 

Finanzierungsdefizit in Höhe von rd. 2,5 % des BIP. Das Defizit 2023 ging – wie in den 

Jahren 2021 und 2022 auch schon – im Wesentlichen auf den Bund (einschl. 

Extrahaushalte) zurück (-2,3 % des BIP bzw. rd. --93,2 Mrd. Euro). Die Länder, Gemeinden 

und Sozialversicherungen wiesen hingegen nur moderate Defizite oder sogar Überschüsse 

auf. 

Im laufenden Jahr 2024 würde das gesamtstaatliche Defizit nach der vorliegenden 

Projektion bei rd. 1 ¾ % des BIP liegen, im kommenden Jahr 2025 würde das Defizit gemäß 

dieser Projektion auf rd. 1 % des BIP zurückgehen. Der Rückgang der Defizitquote im Jahr 

2024 geht insbesondere auf den verbesserten Finanzierungssaldo des Bundes zurück. 

Hierfür ausschlaggebend ist die Auflösung des WSF-Energie zum 31.12.2023. Gedämpft 

wird der Rückgang der Defizitquote gegenüber 2023 durch höhere Defizite beim 

„Sondervermögen Bundeswehr“ und beim KTF. Der Rückgang der Defizitquote 2025 

gegenüber 2024 erfolgt größtenteils beim Bund, insbesondere aufgrund des reduzierten 

Defizits beim KTF. 

In den Jahren 2026 und 2027 geht die Projektion von einem leichten Anstieg der 

Defizitquote (um jeweils ¼ Prozentpunkt des BIP) aus, der insbesondere auf die 

Sozialversicherungen zurückzuführen ist. Im letzten Jahr des Projektionszeitraums (2028) 

würde sich das Defizit wieder auf rd. 1 % des BIP verbessern. 

• Struktureller Finanzierungssaldo: Zur Ermittlung des strukturellen Finanzierungssaldos 

wird der nominale Saldo um konjunkturelle Einflussfaktoren und grundsätzlich um 

Einmaleffekte gemäß der EU-einheitlichen Methodik bereinigt. 

Der strukturelle gesamtstaatliche Finanzierungssaldo läge im Jahr 2024 bei -1 ¼ % des BIP 

und würde sich laut Projektion im Jahr 2028 auf rd. -1 % des BIP verbessert haben. Damit 

wird die Obergrenze für das gesamtstaatliche strukturelle Defizit („MTO“) von 0,5 % des 

BIP gemäß § 51 (2) Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) im Projektionszeitraum nicht 

eingehalten. 

• Schuldenstandsquote (Maastricht): Die Entwicklung des Finanzierungssaldos spiegelt sich 

generell in der Entwicklung der Maastricht-Schuldenstandsquote wider; aus 

buchungstechnischen Gründen können die Entwicklungen zwischen beiden Kennzahlen 

aber auch in einzelnen Jahren auseinandergehen. Nach 66,1 % im Jahr 2022 ist die 

Schuldenstandsquote 2023 auf 63,6 % des BIP gesunken. Im Jahr 2024 dürfte sie nach der 

aktuellen Projektion zunächst leicht auf rd. 64 % des BIP ansteigen. Die Maastricht-
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Schuldenquote beschreibt den aggregierten Bruttoschuldenstand der öffentlichen 
Haushalte; eine Saldierung mit staatlichem Vermögen findet nicht statt. Maßgeblich für die 
Entwicklung der Staatsschuldenquote ist die kassenmäßige Neuverschuldung der 
öffentlichen Haushalte. Im Gegensatz zum Maastricht-Defizit wirken sich auch Ausgaben 
für finanzielle Transaktionen erhöhend auf den Maastricht-Schuldenstand aus. 
Entsprechend bewirkt bspw. der Aufbau des Generationenkapitals einen Effekt auf die 
Maastricht-Schuldenquote; die Maastricht-Schuldenquote liegt im Jahr 2024 um ¼ % des 
BIP höher als ohne Generationenkapital. Ab 2025 nimmt die erwartete 
Schuldenstandsquote ab, am Ende des Projektionszeitraums liegt sie bei rund 62 % des BIP. 

Darstellung der in der Projektion enthaltenen neuen Maßnahmen und ihrer finanziellen 
Auswirkungen 

Tabelle 2: In der Projektion enthaltene neue Maßnahmen 

Liste der neuen Maßnahmen* 

*Im Vergleich zur Deutschen Haushaltsplanung 2024 (Oktober 2023).

Auswirkungen auf den Staatshaushalt** 

**In finanzstatistischer Abgrenzung. 

- in % des BIP -

2024 2025 2026 2027 2028 

Ertüchtigung von Partnerstaaten im Bereich Sicherheit, 
Verteidigung und Stabilisierung1) 

1) Veränderung gegenüber dem Regierungsentwurf 2024, die sich im Rahmen der parlamentarischen 
Beratungen zum Bundeshaushalt 2024 ergeben hat.

-0,08

Paket der Bundesregierung für zukunftsfeste Finanzen, 
soziale Sicherheit und Zukunftsinvestitionen2) 

2) Basierend auf der Verständigung der Bundesregierung vom 19. Dezember 2023 und der weiteren 
Vereinbarung von 04. Januar 2024 sowie den Anpassungen im parlamentarischen Verfahren; ohne finanzielle 
Transaktion aus Eigenkapital-Aufstockung der Deutsche Bahn AG.

0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 

Strompreispaket der Bundesregierung für energieintensive 
Unternehmen -0,11 -0,11 -0,04 -0,04 -0,04

Aufbau eines Kapitalstocks zur Stabilisierung der 
Beitragssatzentwicklung der gesetzlichen 
Rentenversicherung3) 

3) Nicht defizitwirksam in Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

-0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28

Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen 
und Innovation sowie Steuervereinfachung und 
Steuerfairness 

-0,02 -0,08 -0,09 -0,08 -0,07

 

Die im Vergleich zum Oktober 2023 neuen Maßnahmen wirken sich 2024 im Umfang von 0,1 % 
des BIP negativ auf den gesamtstaatlichen Finanzierungssaldo aus. Im Jahr 2025 ergibt sich 
ebenso ein negativer Einfluss von 0,1 % des BIP. Ab 2026 sind die Auswirkungen ungefähr 
neutral. Das Darlehen zum Aufbau eines Kapitalstocks zur Stabilisierung der 
Beitragssatzentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung (-0,28 % des BIP pro Jahr) ist in 
den VGR nicht defizitwirksam. 
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Einschätzung zur Auswirkung der neuen Maßnahmen auf die langfristige Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen 

Von den in der Projektion des BMF enthaltenen neuen politischen Maßnahmen weisen das 
vorgesehene „Gesetz zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zum Aufbau eines 
Generationenkapitals für die gesetzliche Rentenversicherung“ und das „Gesetz zur Stärkung 
von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und 
Steuerfairness“ (Wachstumschancengesetz) einen Bezug zu langfristigen 
demografieabhängigen Kosten im Sinne des Berichts zur Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen des BMF auf. 

Für den Aufbau eines Kapitalstocks werden dem Generationenkapital ab dem Jahr 2024 
12 Mrd. Euro in Form von Darlehen aus dem Bundeshaushalt zugeführt (Betrag steigt jährlich 
um 3 Prozent). Damit erhöht sich der Schuldenstand des Bundes. Aus den erwarteten 
zukünftigen Erträgen des Generationenkapitals wird ab Mitte der 2030er Jahre die 
Beitragssatzentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) gedämpft. Ohne diese 
Maßnahme würde der Beitragssatz zukünftig stärker steigen und damit auch die 
regelgebundenen Leistungen des Bundes an die GRV. 

Im erstgenannten Gesetz wird auch die dauerhaft geltende Haltelinie von einem 
Sicherungsniveau der GRV-Renten von 48 Prozent festgehalten. Die Einführung der 
„Haltelinie“ verstärkt den projizierten Anstieg der altersbedingten Ausgaben und vergrößert 
die Nachhaltigkeitslücke. Die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 
verschlechtert sich mit dieser Maßnahme. 

Das Wachstumschancengesetz, das den Bundeshaushalt durch Steuermindereinnahmen 
belastet, kann langfristig zu einer Stärkung der Tragfähigkeit der Finanzen beitragen.  

Insgesamt sind die demografiebedingten Auswirkungen der neuen Maßnahmen in der 
aktuellen Projektion auf die langfristige Tragfähigkeit des Staatshaushalts als neutral bis gering 
negativ einzuschätzen. 
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Annahmen zur finanzstatistischen Projektion des Öffentlichen Gesamthaushalts 

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

2023 2024 2025 
2026 bis 

2028 
- Zuwachs gegenüber dem Vorjahr in Prozent -

 
Bruttoinlandsprodukt 
(nominal) 6,3 3,5 2,8 2,7 

2023: Statistisches Bundesamt vom 23. Februar 2024. 
2024 bis 2028: Ergebnisse der Jahresprojektion der Bundesregierung vom 21. Febraur 2024, die gemäß 
Vorausschätzungsgesetz (EgVG) und Vorausschätzungsverordnung (EgVO) von der Gemeinschaftsdiagnose als unabhängiger 
Einrichtung befürwortet wurde. 

2. Steueraufkommen

Die Ergebnisse der 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 24. bis
26. Oktober 2023 wurden an das nominale Bruttoinlandsprodukt auf der Basis der
Jahresprojektion der Bundesregierung vom 21. Februar 2024 angepasst.

Darüber hinaus wurden die seit Oktober 2023 beschlossenen Gesetze sowie Gesetzentwürfe 
mit Auswirkungen auf die Steuereinnahmen eingearbeitet: 

- Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I, Nr. 412);
- Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen 

(Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) (BGBl. 2023 I, Nr. 354); 
- Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer

globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen vom 21. Dezember
2023 (BGBl. 2023 I, Nr. 397);

- Gesetz zur Förderung geordneter Kreditzweitmärkte und zur Umsetzung der Richtlinie
(EU) 2021/2167 über Kreditdienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung weiterer
finanzmarktrechtlicher Bestimmungen (Kreditzweitmarktförderungsgesetz) vom 22.
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I, Nr. 411);

- Verordnung zur Absenkung der Steuersätze im Jahr 2024 nach § 11 Absatz 2 des
Luftverkehrsteuergesetzes (Luftverkehrsteuer-Absenkungsverordnung 2024 –
LuftVStAbsenkV 2024) (BGBl. 2023 I, Nr. 333);

- Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie
Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz) vom 27. März
2024 (BGBl. 2024 I, Nr. 108);

- Zweites Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 107;
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- Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, der
Wirtschaft sowie der Verwaltung von Bürokratie (Viertes Bürokratieentlastungsgesetz).

Darstellung der öffentlichen Haushalte 

Die Entwicklung der öffentlichen Haushalte wird in der Abgrenzung der Finanzstatistik 
ausgewiesen. Die Einnahmen und Ausgaben des Bundes, der Länder und Gemeinden 
beinhalten auch die Extrahaushalte der jeweiligen Ebene. Die Extrahaushalte der Ebenen sind 
im Öffentlichen Gesamthaushalt enthalten. Die Darstellung der Entwicklung des 
Bundeshaushalts, der Länderhaushalte und der Gemeindehaushalte im Einzelnen beinhaltet 
jeweils die Kernhaushalte. Ergänzend wird der staatliche Finanzierungssaldo in der 
Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen dargestellt. 

Die Extrahaushalte des Bundes beinhalten u. a. ERP-Sondervermögen, Bundeseisen-
bahnvermögen, EU-Finanzierung, Versorgungsrücklage des Bundes, Versorgungsfonds des 
Bundes, Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ (läuft 2024 aus), Investitions- und 
Tilgungsfonds, Postbeamtenversorgungskasse, Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin), 
„Vorsorge für Schlusszahlungen für inflationsindexierte Bundeswertpapiere“, „Klima- und 
Transformationsfonds“, Restrukturierungsfonds, FMS-Wertmanagement, Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA), Sondervermögen „Aufbauhilfe“, Kommunalinvestitions-
förderungsfonds, Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, Sondervermögen 
„Digitale Infrastruktur“ (2024 aufgelöst), Sondervermögen „Ausbau ganztägiger Bildungs- und 
Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“, Wirtschaftsstabilisierungsfonds-Corona, 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds-Energie (2023 aufgelöst), Sondervermögen „Aufbauhilfe 
2021“ und Sondervermögen „Bundeswehr“. 

2023: Bund: Rechnungsergebnisse des Bundeshaushalts 2023; 

Länder: Vierteljährliche Kassenergebnisse der Länder (SFK 3, 1.-4. 
Quartal 2023); 

Gemeinden: Vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen 
Haushalte (GFK, 1.-4. Quartal 2023). 

2024: Bund: Soll Bundeshaushalt 2024; 

Länder, Gemeinden und Extrahaushalte des Bundes: BMF-Schätzung. 

2025-2028: Bund: Finanzplan bis 2027 gemäß Kabinettbeschluss vom 5. Juli 2023 
einschließlich Berücksichtigung der an das nominalen BIP der 
Jahresprojektion der Bundesregierung angepassten Steuereinnahmen 
des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 24. bis 26. Oktober 2023. 

Stand: 28. März 2024. 
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